
Änderungsblatt Drucksachen-Nr.: VI/134 (neu) 

Änderungsblatt-Nr.: 1 

Einreicher: Oberbürgermeister 

  
x  öffentlich   nicht öffentlich 

Gegenstand:  
 
Public Corporate Governance Kodex für die Stadt Neubrandenburg - Leitlinien guter Unternehmensführung  

 
Änderung: 
 
 
Nach Erörterung im Finanzausschuss am 09.03.16 werden folgende Regelungen des Kodex neu gefasst: 
 

− 2.1.3., Abs. 2: 
 
Die Unterrichtung der Stadtvertretung bzw. des Hauptausschusses hat in zeitlicher Hinsicht so zu er-
folgen, dass der Gesellschafterin eine Meinungsbildung – ggf. in besonders dringenden Angelegen-
heiten in einer Sondersitzung der Stadtvertretung - noch vor einer Entscheidung in den Gesell-
schaftsorganen möglich ist. Angelegenheiten von besonderer Bedeutung sind solche, die die Ent-
scheidungsrechte der Stadtvertretung nach § 22 KV M-V berühren, aber auch solche Angelegenhei-
ten, die aufgrund ihrer politischen Bedeutung, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen oder als Einzel-
fallentscheidung für die Gesellschafterin von besonderer Bedeutung sind. 
 

− 2.1.3., Abs. 3: 
 
In der Regel sind bei den mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften auch der Abschluss, die Be-
endigung und die wesentliche Änderung von Geschäftsführeranstellungsverträgen aufgrund ihrer 
politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Angelegenheiten von besonderer Bedeutung. Über Ge-
schäftsführeranstellungsverträge ist in nicht öffentlicher Sitzung zu informieren. 
 

− 2.1.3., Abs. 5, Satz 2: 
 
Die Unterrichtungspflicht und das Auskunftsrecht bestehen nur, soweit durch Gesetz oder vor-
rangige individualvertragliche Regelungen nichts anderes bestimmt ist. 
 

− 3.1.3.: 
 
Die Geschäftsführung gewährleistet die vollständige Umsetzung des Unternehmensgegenstandes 
und des öffentlichen Auftrages. 

 
− 3.7.2.: 

 
Über Entscheidungsvorlagen des Aufsichtsrats ist durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats erforderlichenfalls – bspw. in den Fällen der Nr. 3.2.3. Abs. 2 - die Gesellschafterin 
rechtzeitig vor deren Verteilung an die Mitglieder des Aufsichtsrats zu informieren. 

 
 
Neubrandenburg,   17.03.16 
 
 
 
Silvio Witt 
Oberbürgermeister 
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